
§1 Name und Sitz des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen „Freunde Arabischer  Kunst und Kultur e.V.“.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Heidelberg.

§2 Zweck des Vereins

Der Verein bezweckt den Ausbau der deutsch-arabischen Freundschaft und die Förderung der
arabischen Kunst, Kultur und Wissenschaft sowie die humanitäre Hilfeleistung . Der Verein informiert die Öffent-
lichkeit durch Ausstellungen, Publikationen, Broschüre, Kultur- und Festwochen sowie Seminare und Vorträge
über Geschichte, Kunst, Kultur, Religionen, Tradition und  aktuelle politische Fragen der arabischen Länder im
Sinne der Völkerverständigung.

§3 Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des §§ 51 ff.
der Abgabenordnung

(2) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins.
Keine Person darf durch Ausgaben des Vereins, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des öffentlichen und des
Privatrechts werden.

(2) Der Antrag auf Aufnahme hat schriftlich zu erfolgen und muß an den Vorstand des Vereins gerichtet
sein. Zur Annahme des Antrages genügt ein einfacher Mehrheitsbeschluß des Vorstandes.
Verweigert der Vorstand die Aufnahme, so kann der Antragsteller bei der nächsten ordentlichen
Mitgliederversammlung seinen Antrag wiederholen, über den die anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder mit einfacher Mehrheit entscheiden.

(3) Personen, die die Zwecke des Vereins in besonderem Maße gefördert haben, können durch den
Beschluß der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden; sie haben kein Stimmrecht.

(4) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.

§5 Ausscheiden

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod des Mitglieds bzw. durch die Auflösung einer juristischen Person,
durch Austritt oder Ausschluß.

(2) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. Er kann nur für das Ende eines Kalenderjahres unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten erklärt werden.

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich den Vereinsinteressen
zuwidergehandelt hat. Der Ausschluß erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch Beschluß der
Mitgliederversammlung, der mit einfacher Mehrheit gefaßt werden muß. Zuvor ist dem Mitglied
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ist das Mitglied nicht in der Versammlung anwesend,
wird ihm der Ausschluß vom Vorstand schriftlich mitgeteilt.

(4) Ein Mitglied, das mit seinem Jahresbeitrag länger als sechs Monate im Rückstand ist und den
Beitrag auch nach erfolgter schriftlicher Mahnung nicht innerhalb von drei Monaten entrichtet,
wird zum nächstfolgenden Jahresende automatisch ausgeschlossen.
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§ 6 Mitgliedsbeitrag

(1) Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn des Kalenderjahres fällig.

(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird alljährlich von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 7 Geschäftsjahr

Als Geschäftsjahr (Vereinsjahr) gilt das Kalenderjahr.

§ 8 Organe

Die Organe des Vereins sind: a) der Vorstand

b) der Beirat und

c) die Mitgliederversammlung.

Daneben können nach Bedarf Ausschüsse durch den Vorstand und den Beirat gebildet werden, die mit beson-
deren Aufgaben betreut werden.

§ 9 Vorstand

(1) DerVorstand soll aus mindestens 3, höchsten 7 Mitgliedern bestehen. Seine Mitglieder werden auf
Vorschlag der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Scheidet ein Vorstands-
mitglied während seiner Wahldauer aus, so wird für den Rest der Wahldauer in der nächsten Mitglie-
derversammlung eine Ersatzwahl vorgenommen.

(2) Je zwei Mitglieder des Vorstandes sind gemeinsam vertretungsberechtigt. Dem Vorstand obliegt die
Geschäftsführung, die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Verwaltung des
Vereinsvermögens.

(3) Der Vorstand gibt sich seine Geschäftsordnung selbst.

(4) Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.

(5) Der 1. Vorsitzende ruft nach Bedarf den Vorstand ein. Auf Verlangen von 1/3 der Mitglieder des
Vorstandes muß er eine Sitzung einberufen.

(6) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen, soweit in der Satzung
nichts anderes vorgesehen ist. In dringenden Fällen können Beschlüsse schriftlich, fernschriftlich oder
durch E-Mail herbeigeführt werden;  sie bedürfen der einfachen Mehrheit aller Mitglieder des Vorstandes.

§ 10 Der Beirat

(1) Der Beirat besteht aus mindestens drei Personen, die unter Vorschlag des Vorstandes von der
Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt werden.

(2) Der Beirat berät den Vorstand.

§ 11  Mitgliederversammlung

(1) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.

(2) Mitgliederversammlungen finden nach schriftlicher Einberufung unter Angabe der Tagesordnung durch
den Vorstand statt. Eine Frist von 4 Wochen ist einzuhalten.

(3) Die Mitgliederversammlung berät und beschließt über:

a) Wahl der Vorstandsmitglieder und des Beirats

b) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes und Ausblick

c) Entlastung des Vorstands
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d) Wahl von Kassenprüfern

e) Höhe des Mitgliedsbeitrags

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern

g) Satzungsänderungen

h) Auflösung des Vereins

i) Ausschluss von Mitgliedern

j) Bericht des Finanzvorstandes

k) Anträge

(4) Die Einberufung außerordentlicher Mitgliedsversamlungen erfolgt durch Vorstandsbeschluss oder auf
Antrag von mindestens 10% sämtlicher Mitglieder unter Angabe von Zweck und Gründen. Diese muss
inerhalb von 3 Monaten nach Antrag stattfinden.

(5) Mitgliederversammlungen sind beschlussfähig, wenn mindestens 1/5 der Mitglieder vertreten sind. Bei
Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, binnen 6 Wochen eine zweite Versammlung mit
derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen
beschlussfähig. In der Einladung zu der zweiten Versammlung ist auf diese unbedingte Beschlussfähigkeit
hinzuweisen.

(6) Die in den Vorstandssitzungen und in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse sind
schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer
der Sitzung  zu unterzeichnen.

(7) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder
durch schriftliche Vollmacht vertretenen ordentlichen Mitglieder. Satzungsänderungen bedürfen einer
2/3 Mehrheit der vertretenen Mitgliedern.

§12 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur nach § 11 dann erfolgen, wenn mindestens 1/3 der
ordentlichen Mitglieder hierzu den Antrag in schriftlicher Form stellt und begründet.
Der Vorstand hat spätestens 3 Monate nach Eingang des Antrags eine außerordentliche
Mitgliederversammlung einzuberufen. Der Termin dieser Mitgliederversammlung muss
4 Wochen vorher angekündigt werden. Der Beschluss der Auflösung bedarf einer ¾ Mehrheit der
Mitglieder.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des
Vereins an  eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte
Körperschaft zur Verwendung für Zwecke im Sinne des § 2 der vorstehenden Satzung. Als Auflöser
fungieren die im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder.

Die Satzung wurde am 25. Januar 2002 erstellt und am 26. Januar 2002 von den Gründungsmitgliedern einstim-
mig beschlossen.
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